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Version v. 02. Dezember 2020, 12:53A - 14:53:34 Berichterstatterin Mag. Dr. Doris Berger-
Grabner 

Berichterstatterin Mag. Dr. Doris Berger-Grabner: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin! Geschätzte Kollegen und Kolleginnen! Ich bringe 

den Bericht des Justizausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 

2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Grundbuchsgesetz 1955, 

das Grundbuchsumstellungsgesetz und das Wohnungseigentumsgesetz 2002 

geändert werden (Grundbuchs-Novelle 2020), zur Kenntnis. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, daher komme ich gleich zur Antrag-

stellung.  

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 mit 

Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Vizepräsidentin Mag. Elisabeth Grossmann: Danke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zu Wort gemeldet ist Frau Bundesrätin Claudia Hauschildt-Buschberger. – Bitte. 

 


